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Öffentliche Bekanntmachung
vom 21.01.2026

über das Nichtbestehen der UVP-Pflicht

Flurbereinigung Unlingen (B 311)

Das Landratsamt Biberach - untere Flurbereinigungsbehörde - hat den Bau der

gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen durch Planänderung 3 in der Flurbereini-

gung Unlingen (B 311) für zulässig erklärt.

Die Vorprüfung nach § 9 in Verbindung mit § 7 des Gesetzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPG) hat ergeben, dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeits-

Prüfung hier nicht erforderlich ist.

Begründung:

Die geplanten Maßnahmen sind vom Umfang her nur geringfügig im Verhältnis zu den

Maßnahmen des Wege- und Gewässerplans. Beeinträchtigungen und negative Umwelt-

auswirkungen sind mittels zusätzlich geplanter AusgleichsmaOnahmen sowie Minimie-

rungs- und Vermeidungsmaßnahmen nicht zu erwarten.

Die Öffentlichkeit wird hiervon gemäß § 5 Absatz 2 UVPG unterrichtet. Diese Feststel-

lung ist nicht selbstständig anfechtbar.

Diese Bekanntmachung kann auch auf der Internetseite des Landesamts für Geoinfor-

mation und Landentwicklung im o.g. Verfahren (www.lgl-bw.de/3125) eingesehen wer-

den.
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gez. Lewin Hajer
(Leitender Ingenieur)

ATs^ '7
^^
^

T
•^

D s. x

^
-& G

/ß ^BE


